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Bei Mindestlohn  
(z.Zt. nach  AN-

EntsendeG, z.B. Bau, 
Gebäudereinigung, 
Elektohandwerk) 
MindestlohnG: 

Keine 
Unterschreitung 

Bei beider-
seitiger Tarifge-

bundenheit: 

Keine geringere 
Vergütung als 

im TV 

Grundsatz: 

Freie 
Vereinbarung 
des Entgelts 

im 
Arbeitsvertrag 

Grundsatz: 

Freie 
Vereinbarung 
des Entgelts 

im 
Arbeitsvertrag 

Regelung von 
Vergütungs-

fragen in 
Betriebs-
verein-

barungen 

Befristet 
Beschäftigte 

Mindestens 
zeitanteilige 
Zahlung (z.B. 

Weihnachtsgeld),  
§ 4 Abs. 2 TzBfG 

Keine 
Sittenwidrigkeit, 

§ 138 BGB 

Orts- bzw. 
branchenübliche 
Vergütung wird 
um mehr als 1/3 
unterschritten 

Vergütungs-
vereinbarung 

fehlt 

im ArbV und 
TV greift nicht 

§ 612 Abs. 1 
BGB: 

Es gilt orts- 
bzw. branchen-

übliche 
Vergütung 

(Grenzen der ) Vergütungsvereinbarung 
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Zeitvergütung  

(z.B. Monatslohn, 

Stundenlohn) 

Leistungsvergütung  

        (Ä87 Abs. 1 Nr. 11 BetrVG) 

 

Akkordlohn  

Geldakkord 

(Stückakkord ) 

Zahl der 

Arbeitsstücke  

x Geldfaktor 

Zeitakkord  

Vorgabezeit 

x Geldfaktor 

x Stückzahl 

Prämien  

z.B. Mengen-

prämien, 

Güteprämien, 

Prämien für 

Arbeitssorgfalt 

etc. 

(oft zusätzlich 

zum Grundlohn) 

Provisionen  

Umsatzbeteili-

gung des AN 

(z.B. bei 

Verkaufs-

personal, 

Handels-

reisenden) 

Gratifikationen  

(oft freiwillige) 

Sonderzuwen-

dungen, z.B. 

Weihnachtsgeld 

u.U. mit Rück-

zahlungsklausel. 

(Gleichbehand-

lungsgrundsatz 

beachten). 

Formen der Arbeitsvergütung (1) 
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Damit ein  

Anspruch  auf  

Zuschläge  

besteht,  

ist eine  

Vereinbarung   

in Tarifverträgen,  

Betriebsverein- 

barungen oder  

im Arbeitsvertrag  

erforderlich .  

Ausnahme:  

Ä 6 V i.V.m.  

ÄÄ 9,11 ArbZG 

 

 

Formen der Arbeitsvergütung (2)  

Beteiligung am 

Geschäftsergebnis  

Zuschläge / Zulagen  

Zahlungen für besondere Leistungen / Belastungen, z.B. 

Überstunden zuschläge 

Zuschläge für Sonn - / 

Feiertagsarbeit ,  

Nacht zuschläge 

Widerrufliche Zulagen (meist 

individuell vereinbart) z.B. 

übertarifliche Zulage 

Sozialzuschläge  

z.B. Kindergeld, Ortszuschlag, 

VWL 

Erschwerniszulagen  

z.B. Gefahrenzulage, Schmutz-, 

Lärmzulage, Wetterzulage 

(oft als widerrufliche Zulage 

vereinbart) 

z.B. Gewinn-, 

Umsatzbeteiligung 
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Exkurs: Anwendungsbereich des MiLoG 

MiLoG gilt für 
alle 

Arbeitnehmer 
in Deutschland 

Ausnahmen: 

Praktikanten gelten grds. als 
AN (§22), außer: 

Verpflichtendes 
Praktikum aufgrund 

Ausbildungsord-nung 
(z.B. Schule, Uni, BA) 

Orientierungspraktiku
m für Ausbildung / 
Studium bis zu 3 

Monate 

Ausbildungs- 
begleitend  

1 x für max. 3 Monate 

Einstiegsqualifizierung 
gem. § 54a SGB II oder 

Berufsvorbereitung 
gem. §§ 68-70 BBiG 

Kinder & Jugendliche unter 
18 Jahren ohne abgeschl. 

Berufsausbildung bzw. 
ArbVerh neben Ausbildung, § 

22 II) 

Auszubildende, § 22 III 

Ehrenamtliche,  soziales Jahre, 
Bundes-Freiwilligendienst 

Langzeitarbeitslose, § 22 IV 1 
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Exkurs: Zusammensetzung des MiLo 

§1 I: Reiner Zeitlohn: 
8,50 ϵ ab 01.01.17 

8,84 ϵ / h 

Zuschläge / Zulagen 

Teil des MiLo, wenn 
Ŝǎ ǳƳ αƴƻǊƳŀƭŜά 

Bezahlung für 
geleistete Arbeit geht  

Nicht Teil des MiLo, wenn Zulage für 
besondere Leistungen / Belastungen. 

Z.B.: 

* Sonn-, Feiertags-, Nachtzuschläge 
* Gefahren-, Erschwerniszulagen 
* Akkord-, Qualitätsprämien 
* VWL 
* Werkzeuggeld 

Trinkgelder (-), da 
von Dritten geleistet 

Weihnachts-, 
Urlaubsgelder: 

(+), wenn Auszahlung 
unwiderruflich 
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Exkurs: Fälligkeit des Mindestlohns  

Grundsatz: Auszahlung spätestens am letzten Bankarbeitstag des Monats, der auf den Monat 

folgt, in dem die Arbeitsleistung erfolgte (§ 2 I MiLoG) 

Grundsatz: Auszahlung spätestens am letzten Bankarbeitstag des Monats, der auf den Monat 

folgt, in dem die Arbeitsleistung erfolgte (§ 2 I MiLoG) 

Auswirkungen auf Arbeitszeitkonten (§ 2 II MiLoG): Auswirkungen auf Arbeitszeitkonten (§ 2 II MiLoG): 

Arbeitszeitkonto muss schriftlich  vereinbart sein (beiderseitige Unterschrift!) Arbeitszeitkonto muss schriftlich  vereinbart sein (beiderseitige Unterschrift!) 

Nur Gutschrift von Überstunden  (Mehrarbeitsstunden über die vereinbarte Arbeitszeit 

hinaus) zulässig. 

Nur Gutschrift von Überstunden  (Mehrarbeitsstunden über die vereinbarte Arbeitszeit 

hinaus) zulässig. 

Höchstgrenze : 50 % der vertraglichen monatlichen Arbeitszeit Höchstgrenze : 50 % der vertraglichen monatlichen Arbeitszeit 

12-Monats -Ausgleich: Die geleisteten Stunden müssen binnen 12 Monaten ab Ableistung 

mit Mindestlohn bzw. Freizeitausgleich ausgeglichen werden  

12-Monats -Ausgleich: Die geleisteten Stunden müssen binnen 12 Monaten ab Ableistung 

mit Mindestlohn bzw. Freizeitausgleich ausgeglichen werden  

Ende ArbVerh : Die geleisteten Stunden müssen spätestens im nachfolgenden Monat nach 

Ende des Arbeitsverhältnisses mit dem Mindestlohn ausgeglichen werden. 

Ende ArbVerh : Die geleisteten Stunden müssen spätestens im nachfolgenden Monat nach 

Ende des Arbeitsverhältnisses mit dem Mindestlohn ausgeglichen werden. 

Ausschlussklauseln / -fristen: in TV / AV / BV sind bezogen auf den MiLo unzulässig,  

§ 3 S. 3 MiLoG. (Fraglich ob insgesamt unwirksam) 

Ausschlussklauseln / -fristen: in TV / AV / BV sind bezogen auf den MiLo unzulässig,  

§ 3 S. 3 MiLoG. (Fraglich ob insgesamt unwirksam) 
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Exkurs: Auftraggeber -Haftung  

Haftung für den MiLo der AN des Subunternehmers wie ein Bürge, 
der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat 
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Exkurs: Dokumentationspflichten gem. § 17 MiLoG 

Dokumentationspflichtig sind: 

Alle geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse όαпрл-
ϵ-Wƻōǎάύ ƛΦ{ΦǾΦ § 8 SGB IV, außer Beschäftigung 

ausschließlich in  Privathaushalten (§8 a SBG IV) 

Alle Beschäftigten in unter Generalverdacht 
stehenden Branchen gem. § 2a SchwarzarbG: 

Baugewerbe,  Gaststätten- und 
Beherbergungsgewerbe,  

Personenbeförderungsgewerbe, Speditions-, 
Transport- und damit verbundenen 

Logistikgewerbe,  Schaustellergewerbe,  
Unternehmen der Forstwirtschaft, 

Gebäudereinigungsgewerbe,  Unternehmen, die 
sich am Auf- und Abbau von Messen und 

Ausstellungen beteiligen, in der Fleischwirtschaft. 

=> Insoweit auch für Leiharbeiter! (durch den 
Entleiher zu dokumentieren, u.U. auch Verleiher) 

Was und wie? 

Beginn, Ende & Dauer der 
täglichen Arbeitszeit der 

AN 

Innerhalb 7 Tage ab 
Ableistung aufzeichnen 
und mind. für 2 Jahre  

aufbewahren 
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Arbeitnehmer Arbeitgeber 

Lohn  

nach TV  

Vereinbarter  

Lohn  

Differenz: übertariflicher Lohn 

Untergrenze  

Verrechnung von Tariflohnerhöhungen mit übertariflichem Lohn ς Entscheidend 
ist die Vereinbarung im Arbeitsvertrag: 

Å bǳǊ ōŜǘǊŀƎǎƳŅǖƛƎŜ 9ƴǘƎŜƭǘǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎΥ DǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘŜ α!ǳŦǎŀǳƎǳƴƎά ŘŜǊ 
übertariflichen Lohnes bis Tariflohn den vereinbarten Lohn übersteigt 

Å Übertarifliche Zulage: spricht eher dafür , dass keine Verrechnung stattfindet, 
aber Verrechnungsklausel (oder auch Bestandsklausel) möglich! 
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Voraussetzungen 

Reduzierung der Vergütung 

Grundsatz: 

Einseitige 
Reduzierung 

durch den AGeb 
ist nicht möglich! 

Ausnahme: 

Wirksame Vereinbarung 
des Widerrufs von 

übertariflichen 
Zuwendungen bzw. von 
Zusatzfunktionen und 

den damit verbundenen 
Lohnbestandteilen 

widerruflicher Anteil darf nicht 
mehr als 25 % des Lohnes betragen 

etwaiges Tarifentgelt darf nicht 
unterschritten werden 

Zwingende Gründe für Kürzung 
müssen vorliegen 

AGB-Arbeitsvertrag: Die zur Kürzung 
berechtigenden Gründe müssen im 

Vertrag aufgelistet sein 

Ausnahme: 

Bei Existenzgefährdung 
des Betriebes ggf. 

Änderungskündigung 

Ausnahme: 

Änderungskündigung 
leistungsschwacher AN 



Formatvorlage des Untertitelmasters durch Klicken bearbeiten  

© RA Urs Peter Janetz 

Voraussetzungen  

der betrieblichen  

Übung  

AN kann 
durch AG- 
Verhalten 

darauf 
schließen, 
dass sich 

dieser auch 
für die 
Zukunft 

binden will 
(alleine Zahlung 
o.ä. reicht nicht 

aus) 

Vertrauens-
tatbestand 
geschaffen 

Wiederholte 
gleichförmige 

Handlung 

Bei 
Gratifikation: 

3malige 
aufeinander-
folgende 
Zahlung in 
gleicher 
Höhe 

Vorbehalt-
losigkeit 

keine rechtliche 
Verpflichtung 

Betriebliche Übung 
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(+) bei Entstehen  

der BÜ im Betrieb  

beschäftigte Arbeitnehmer  

(+) Neu eintretender  

Arbeitnehmer ohne  

besondere  

Vereinbarung 

(-) Neu eintretender  

Arbeitnehmer mit  

besonderer  

Vereinbarung  

(+) Bei Entstehen  

der BÜ im Betrieb  

beschäftigte Arbeitnehmer  

(+) Neu eintretender  

Arbeitnehmer nur , wenn er  

ungünstige BÜ kannte  

oder kennen musste 

Für die 
Arbeit-
nehmer 
günstige 

betriebliche 
Übung 

Für die Arbeitnehmer 
ungünstige 

betriebliche Übung 

Persönlicher Geltungsbereich der Betrieblichen Übung 
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ωBAG Urt. v. 
18.3.2009 (10 AZR 
281/08) 

 

ωNur wenn kollektiver 
Günstigkeitsvergleich 
positiv ausfällt 

ωNur während ihrer 
Laufzeit 

 

ωKeine BR-
Beteiligung nach 
§102, u.U. § 99 
BetrVG bei 
Versetzung 

ωBeteiligung des BR 
gem. §102 BetrVG, 
u.U. auch § 99 
BetrVG 

Änderungs-
kündigung 

Änderungs-
vertrag 

Keine 
negative 

betriebliche 
Übung mehr! 

Betriebs-
vereinbarung 

Beseitigung der betrieblichen Übung 
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Entgeltfortzahlung an 
Feiertagen 
(§ 2 Abs. 1 EntgFZG) 

Arbeitsausfall aus 
persönlichen Gründen 
(§ 616 BGB)  

Annahmeverzug des 
Arbeitgebers (§ 615 
BGB) 

Krankheit  
(§ 3 EntgFZG) 

Arbeitsvergütung 
während BR-Tätigkeit  
(§ 37 Abs. 2, 3 BetrVG) 

Urlaub (BUrlG) 

hƘƴŜ !ǊōŜƛǘ ƪŜƛƴ [ƻƘƴΧ 




























